
Rechnungsprüfungsordnung
der Stadt Arnsberg

vom 24.09.2008

Der Rat der Stadt Arnsberg hat für die Durchführung der in den §§ 59 Abs. 3, 101 – 104 und 116 der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung enthaltenen Bestimmungen in seiner
Sitzung am 24.09.2008 folgende Rechnungsprüfungsordnung beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Die Stadt Arnsberg unterhält eine örtliche Rechnungsprüfung.

(2) Die Rechnungsprüfungsordnung bestimmt Rahmen und Grundsätze für die Tätigkeit der örtli-
chen Rechnungsprüfung der Stadt Arnsberg.

§ 2
Rechtliche Stellung

(1) Die örtliche Rechnungsprüfung ist dem Rat unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen
Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt.

(2) Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin ist Dienstvorgesetzte/r der Dienstkräfte der örtlichen Rech-
nungsprüfung.

(3) In der Beurteilung der Prüfungsvorgänge ist die örtliche Rechnungsprüfung an Weisungen nicht
gebunden und nur dem Gesetz unterworfen.

§ 3
Organisation, Bestellung und Abberufung

(1) Die örtliche Rechnungsprüfung besteht aus der Leitung, den Prüferinnen und Prüfern, sowie son-
stigen Beschäftigten.

(2) Die Leitung und die Prüferinnen und Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung werden nach Anhö-
rung des Rechnungsprüfungsausschusses vom Rat bestellt und abberufen. Bei der Auswahl der
Prüferinnen und Prüfer ist die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung zuvor zu hören.

(3) Sie müssen persönlich für die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung geeignet sein und über
die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen.

§ 4
Gesetzliche Aufgaben

Die örtliche Rechnungsprüfung hat folgende gesetzliche Aufgaben gemäß § 103 Abs. 1 GO NRW:

1. die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt (§ 101 GO NRW),

2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sonder-
vermögen (Gemeindegliedervermögen; Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stif-
tungen; rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen),

3. die Prüfung des Gesamtabschlusses,

1



24. die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des
Jahresabschlusses,

5. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Stadt und ihrer Sondervermögen
sowie die Vornahme der Prüfungen,

6. bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buch-
führung) der Stadt und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung,

7. die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung (Vorprüfung),

8. die Prüfung von Vergaben.

In die Prüfung des Jahresabschlusses sind die Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge aus delegier-
ten Aufgaben (z.B. Leistungen nach SGB II und SGB XII) einzubeziehen, wenn diese insgesamt finanziell
von erheblicher Bedeutung sind.

Gemäß § 92 Abs. 4 und 5 GO NRW prüft die örtliche Rechnungsprüfung die Eröffnungsbilanz.

§ 5
Übertragene Aufgaben

Der Rat überträgt der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund des § 103 Abs. 2 GO NRW:

1. die Prüfung der Verwaltung und Sondervermögen sowie der sonstigen Einrichtungen der Stadt auf
Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit,

2. die Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied in Gesellschaften
und anderen Vereinigungen des privaten Rechts oder in der Rechtsform der Anstalt des öffentli-
chen Rechts gemäß § 114 a GO NRW (einschließlich der Prüfung der Beteiligungsverwaltung),

3. die Buch- und Betriebsprüfung, die sich die Stadt bei einer Beteiligung, bei der Hingabe eines
Darlehens oder sonst vorbehalten hat,

4. die Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen (technische Prüfung),

5. die Prüfung von Buchungsbelegen vor ihrer Zuleitung an die Geschäftsbuchhaltung (Visa-Kontrol-
le), soweit die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung dies für erforderlich hält,

6. die Mitwirkung bei der Aufklärung von Fehlbeständen am Vermögen der Stadt, ohne Rücksicht
auf Art und Entstehungsgrund,

7. die gutachtliche Stellungnahme zu allen beabsichtigten wichtigen organisatorischen Änderun-
gen finanz- und betriebswirtschaftlicher Art und wesentlichen Neueinrichtungen in der Verwal-
tung, insbesondere auf dem Gebiet des Finanzmanagements,

8. die Prüfung der Gebührenbedarfsberechnungen und der Kostenrechnungen.

§ 6
Prüfaufträge

(1) Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin kann innerhalb seines/ihres Amtsbereichs unter Mitteilung
an den Rechnungsprüfungsausschuss (§ 103 Abs. 3 GO NRW) der örtlichen Rechnungsprüfung
Aufträge zur Prüfung erteilen.

(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss kann der örtlichen Rechnungsprüfung im Rahmen seiner ge-
setzlichen und der vom Rat übertragenen Aufgaben Aufträge erteilen.

(3) Der Rat kann der örtlichen Rechnungsprüfung weitere einzelne Prüfaufträge erteilen
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§ 7
Befugnisse

(1) Die Leitung und die Prüferinnen und Prüfer sind im Rahmen ihrer Aufgaben befugt, von der
Verwaltung, den sonstigen Einrichtungen, Anstalten, Stiftungen und Zweckverbänden alle für
die Prüfung notwendigen Auskünfte und Nachweise zu erhalten. Gleiches gilt für die städt. Be-
triebe/Gesellschaften und die Geschäftsführer und Vorstände der ihrer Prüfung unterliegenden
Gesellschaften im Rahmen der Prüfung des Gesamtabschlusses nach § 103 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW.
Außerdem ist ihnen der Zutritt zu allen Grundstücken und Diensträumen, das Öffnen von Behäl-
tern usw. zu gewähren. Akten, Schriftstücke und sonstige Unterlagen sind auf Verlangen auszu-
händigen oder zu übersenden. Erforderlichenfalls dürfen Gegenstände und Unterlagen auch
durch die ÖRP sichergestellt werden.
Die Prüferinnen und Prüfer können für die Durchführung ihrer Prüfungen nach § 103 Abs. 1 bis 3
GO NRW Aufklärung und Nachweise auch gegenüber den Abschlussprüfern der verselbständig-
ten Aufgabenbereiche verlangen.

(2) Die in Abs. 1 genannten Dienststellen haben den Prüferinnen und Prüfern ihre Prüfungsaufgaben
in jeder Weise zu erleichtern.

(3) Die örtliche Rechnungsprüfung kann sich mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses
Dritter als Prüfer bedienen.

(4) Die Leitung und die Prüferinnen und Prüfer sind befugt, Ortsbesichtigungen, insbesondere auf
Baustellen und bei Inventuraufnahmen, vorzunehmen und die zu prüfenden Einrichtungen auf-
zusuchen. Sie können sich dabei angeschaffte oder noch anzuschaffende Gegenstände oder
Verfahren vorführen und erläutern lassen. Sie weisen sich durch einen Dienstausweis aus.

(5) Wenn dienstliche Gründe es erfordern, ist die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung ermäch-
tigt, hinsichtlich Art und Umfang der Prüfung vorübergehend Einschränkungen anzuordnen oder
einzelne Gebiete von der Prüfung auszunehmen, soweit dadurch keine gesetzlichen Vorschrif-
ten verletzt werden.

(6) Die Mitarbeiter der örtlichen Rechnungsprüfung sind berechtigt, an den Sitzungen des Rates und
aller Ausschüsse teilzunehmen. Die Leitung entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, an
welchen (Fach-)Ausschusssitzungen die Prüferinnen und Prüfer teilnehmen sollen.

§ 8
Mitteilungspflichten der Verwaltung -und bei Prüfung des Gesamtabschlusses auch der Be-

triebe- gegenüber der örtlichen Rechnungsprüfung

(1) Der örtlichen Rechnungsprüfung sind alle Vorschriften und Verfügungen sowie alle sonstigen
Unterlagen, die zur Prüfung benötigt werden (z. B. Stellenpläne, Entgelttarife, Preisverzeichnisse,
Gebührenordnungen usw.), unverzüglich bei ihrem Erscheinen zuzuleiten.

 (2) Dienstanweisungen mit Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sind vor ihrem
Erlass der örtlichen Rechnungsprüfung zur Kenntnis und möglichen Stellungnahme zuzuleiten.
Diesbezügliche Verträge sind vor ihrer Unterzeichnung auf Verlangen der örtlichen Rechnungs-
prüfung vorzulegen.

(3) Die örtliche Rechnungsprüfung ist von den betroffenen Fachbereichen, Fachdiensten und son-
stigen Einrichtungen unter Darlegung des Sachverhalts unmittelbar und unverzüglich zu unter-
richten, wenn sich ein begründeter Verdacht dienstlicher Verfehlungen oder sonstiger Unregel-
mäßigkeiten ergibt. Das Gleiche gilt für alle Verluste sowie für Kassenfehlbeträge, Diebstahl,
Beraubung, Brand usw.

(4) Die örtliche Rechnungsprüfung ist von der Absicht, wesentliche Änderungen in der Organisation
der Verwaltung oder auf dem Gebiet des Haushalts- und Rechnungswesens vorzunehmen, ins-
besondere wenn damit Umstellungen auf EDV sowie Änderungen in diesem Bereich verbunden
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sind, so rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, dass sie sich vor der Entscheidung gutachterlich
äußern kann.
Ihr sind Vertragsentwürfe zur Neugründung von Gesellschaften oder zur Beteiligung an Gesell-
schaften bzw. Änderung der Beteiligung rechtzeitig vor der Entscheidung zuzuleiten.
Unterlagen für Vergabeprüfungen sind so frühzeitig vorzulegen, dass eine sachgerechte Prüfung
möglich ist.
Dabei haben die Sachbearbeiter/innen einen Zeitraum von mindestens drei Arbeitstagen für die
Prüfung einzuplanen, sofern die örtliche Rechnungsprüfung projektbegleitend in die Vergabe
eingebunden ist.

(5) Die örtliche Rechnungsprüfung erhält die Einladungen/ Tagesordnungen (mit Anlagen) und
Sitzungsniederschriften des Rates und seiner Ausschüsse sowie der Verwaltungskonferenz zur Kennt-
nisnahme. Das Gleiche gilt für Ausschüsse der Betriebe  und sonstige Organisationseinheiten, die
der Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung unterliegen.

(6) Der örtlichen Rechnungsprüfung sind Abschlüsse, Prüfberichte von Wirtschaftsprüfern, vereidig-
ten Buchprüfern o. ä. sowie Geschäfts-/Lageberichte von städtischen Eigenbetrieben,
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Gesellschaften oder solchen, an denen die Stadt unmit-
telbar oder mittelbar beteiligt ist, durch die sachbearbeitenden Bereiche vorzulegen.

(7) Die örtliche Rechnungsprüfung erhält die Namen und Unterschriftsproben der verfügungs-,
anweisungs- und zeichnungsberechtigten Bediensteten. Außerdem sind die Namen der Bedien-
steten vorzulegen, die berechtigt sind, für die Stadt Verpflichtungserklärungen abzugeben; hier-
bei ist der Umfang der Vertretungsbefugnis zu vermerken.

(8) Gutscheine und andere geldwerte Drucksachen können nur nach vorheriger Anhörung der ört-
lichen Rechnungsprüfung eingeführt werden. Bestehende besondere Anordnungen über die
Behandlung geldwerter Drucksachen bleiben unberührt.

(9) Der örtlichen Rechnungsprüfung sind die Prüfungsberichte anderer Prüfungsorgane  (GPA, Bun-
desrechnungshof, Landesrechnungshof, Bezirksregierung, Finanzamt u.a.) sowie die Stellungnah-
me der Verwaltung hierzu, unverzüglich zuzuleiten.

§ 9
Durchführung der Prüfung/ Pflichten der örtlichen Rechnungsprüfung

(1) Bei Prüfungen größeren Umfangs (z.B. Sachgebietsprüfungen, Systemprüfungen etc.) sollen vor-
ab die Leitungen der zu prüfenden Organisationseinheiten über den Prüfungsauftrag unterrich-
tet werden, soweit es der Prüfungszweck zulässt. Es ist Rücksicht darauf zu nehmen, dass durch
die Prüfung der Geschäftsablauf möglichst nicht gehemmt oder gestört wird. Vor Abschluss
solcher Prüfungen soll das Prüfergebnis besprochen werden.

(2) Werden bei Durchführung von Prüfungen Veruntreuungen, Unterschlagungen, Korruption oder
wesentliche Unkorrektheiten festgestellt, so hat die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung un-
verzüglich den Bürgermeister/die Bürgermeisterin zu unterrichten. Dem
Rechnungsprüfungsausschuss ist hiervon in seiner nächsten Sitzung Bericht zu erstatten.

(3) Stößt die Prüfung auf Schwierigkeiten, so hat die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung den
Bürgermeister/die Bürgermeisterin um die erforderlichen Maßnahmen zu bitten. Der
Rechnungsprüfungsausschuss ist hiervon in seiner nächsten Sitzung in Kenntnis zu setzen.

(4) Die örtliche Rechnungsprüfung legt Berichte von wesentlicher Bedeutung über die Prüfung der
Jahresrechnung, über andere wichtige Prüfungen mit schwerwiegenden Beanstandungen und
Überprüfungen die sie im besonderen Auftrage des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses
oder des Bürgermeisters durchgeführt hat, dem Bürgermeister und dem
Rechnungsprüfungsausschuss vor. Bei Zweifeln bezüglich der Wesentlichkeit entscheidet die ört-
liche Rechnungsprüfung.

(5) Alle anderen Berichte mit Prüfungsbemerkungen leitet die örtliche Rechnungsprüfung dem Bür-
germeister zu, der diese der zuständigen Stelle zur Stellungnahme weiterleitet. Der Bürgermeister
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veranlasst, die in den Berichten genannten Mängel zu beseitigen.

(6) Verwaltung, Betriebe und sonstige Einrichtungen, denen Berichte oder Prüfungsbemerkungen
der örtlichen Rechnungsprüfung mit der Bitte um Stellungnahme zugehen, haben sich hierzu in
angemessener Frist zu äußern. Diese Frist beträgt vier Wochen, es sei denn, es ist eine andere Frist
vereinbart. Die Antwort ist durch den Bürgermeister zu unterzeichnen. Sieht die örtliche Rech-
nungsprüfung eine Beanstandung nach abgegebener Stellungnahme nicht als ausgeräumt an,
ist dem Rechnungsprüfungsausschuss in seiner nächsten Sitzung Bericht zu erstatten.

§ 10
Prüfung des Jahresabschlusses und Gesamtabschlusses

(1) Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin leitet den vom Kämmerer/von der Kämmerin aufgestell-
ten Entwurf des Jahresabschlusses einschließlich Lagebericht und Anhang der örtlichen Rech-
nungsprüfung zu.

(2) Ergeben sich bei der Prüfung Feststellungen, die eine Änderung des Entwurfs des Jahresabschlus-
ses erforderlich machen, stellt die örtliche Rechnungsprüfung die wesentlichen Feststellungen in
einer Veränderungsliste zusammen und stellt sie der Verwaltung zur Korrektur des Entwurfes zur
Verfügung.
Der korrigierte Jahresabschluss wird vom Kämmerer/von der Kämmerin und vom Bürgermei-
ster/von der Bürgermeisterin unterschrieben und der weiteren Prüfung zu Grunde gelegt.

(3) Die örtliche Rechnungsprüfung fasst die Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses in einem
schriftlichen Bericht zusammen und leitet diesen dem Rechnungsprüfungsausschuss mit einem
Bestätigungsvermerk oder einem Vermerk über seine Versagung gemäß § 101 Abs. 3 bis 7 GO
NRW zur Beratung zu. Der Bericht und der Vermerk sind von der Leitung zu unterzeichnen.

(4) Werden der Jahresabschluss, der Gesamtabschluss, der Lagebericht oder der Gesamtlagebericht
geändert, nachdem die örtliche Rechnungsprüfung ihren Prüfbericht dem
Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegt hat, so sind diese Unterlagen, soweit die Änderung es
erfordert, erneut zu prüfen. Die Absätze 1 bis 3 finden entsprechende Anwendung.

(5) Der Rechnungsprüfungsausschuss berät über den Bericht der örtlichen Rechnungsprüfung. In
seinem Schlussbericht fasst der Rechnungsprüfungsausschuss das Ergebnis der Prüfung in einem
Bestätigungsvermerk zusammen (§ 101 Abs. 2 GO NRW) und legt diesen mit dem Schlussbericht
dem Rat zur Feststellung des Jahresabschlusses und zur Beschlussfassung über die Entlastung vor.
Der Bestätigungsvermerk ist vom Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses zu unterzeich-
nen.

(6) Vor  Abgabe des Prüfungsberichtes durch den Rechnungsprüfungsausschuss an den  Rat ist dem
Bürgermeister Gelegenheit zur Stellungnahme zum Prüfungsbericht zu geben. Das gilt auch,
soweit der Kämmerer/die Kämmerin von seinem Recht nach § 95 Abs. 3 Satz 3 GO NRW Ge-
brauch macht.

(7) Soweit der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses nicht mit der Auffassung der örtli-
chen Rechnungsprüfung übereinstimmt, ist die abweichende Auffassung  dem Rat zur Kenntnis
zu bringen.

(8) Die Absätze 1 bis 7 finden für die Prüfung des Gesamtabschlusses entsprechende Anwendung.

§ 11
Rechnungsprüfungsausschuss

1. Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Eröffnungsbilanz (§ 92 Abs. 5 GO NRW)   sowie den
Jahresabschluss und den Gesamtabschluss der Gemeinde (§ 59 Abs. 3 GO NRW) nach den Bestim-
mungen des § 101 GO NRW. Er bedient sich hierbei der örtlichen Rechnungsprüfung. Der
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Rechnungsprüfungsausschuss tritt im übrigen zusammen, wenn es die Geschäfte erfordern.

2. An den Sitzungen nehmen neben dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin der Kämmerer/die
Kämmerin und die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung teil. Die Prüfer/innen können, soweit
dies für die Beratung einzelner Tagesordnungspunkte zweckmäßig ist, von der Leitung der örtli-
chen Rechnungsprüfung zu den Ausschusssitzungen hinzugezogen werden. Auf Anforderung des
Ausschusses oder des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin können auch andere Bedienstete hinzu-
gezogen werden.

3. Prüfergebnisse und –berichte von besonderer Bedeutung hat der Rechnungsprüfungsausschuss
dem Rat zuzuleiten.

4. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses sind von
der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung über alle wichtigen Prüfungsfeststellungen zu infor-
mieren; der Ausschussvorsitzende und der stellvertretende Ausschussvorsitzende haben das Recht
auf Einsicht in die Prüfungsakten.

§ 12
Prüfung und Bestätigungsvermerk

(1) Eröffnungsbilanz, Jahresabschluss und Gesamtabschluss sind vom Rechnungsprüfungsausschuss
dahingehend zu prüfen, ob sie ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Schuldenlage, bei den Jahresabschlüssen zusätzlich der Ertrags- und Finanzlage der
Stadt Arnsberg unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, ergeben. Die
örtliche Rechnungsprüfung oder Dritte als Prüfer haben im Rahmen ihrer Prüfung einen Bestäti-
gungsvermerk oder einen Vermerk über seine Versagung abzugeben.

(2) Die örtliche Rechnungsprüfung hat den Rechnungsprüfungsausschuss im Zuge der Beratung und
Prüfung des Jahresabschlusses, ungeachtet der Ergebnisse des zu erteilenden Bestätigungsvermer-
kes, in geeigneter Weise auch über andere wesentliche insbesondere steuerungsrelevante Prüfungs-
feststellungen des Prüfjahres zu informieren. Hierzu gehören insbesondere Berichte und Informatio-
nen über Beanstandungen mit finanzieller Tragweite und solche, die grundsätzliche Mängel oder
Schwachstellen im Verwaltungshandeln aufzeigen.

(3) Der Rat stellt gem. § 96 GO NRW den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss
durch Beschluss fest, beschließt über die Verwendung des Jahresabschlusses oder die Behandlung
des Jahresfehlbetrages und entscheidet über die Entlastung des Bürgermeisters/der Bürgermeiste-
rin.

§ 13
Inkrafttreten

(1) Diese Rechnungsprüfungsordnung tritt am 01.10.2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Rechnungprüfungsordnung vom 08.09.1999 außer Kraft.

(2) Für die Prüfung der Jahresrechnung des letzten kameralen Haushaltsjahres finden die Bestimmun-
gen der aufgehobenen Rechnungsprüfungsordnung weiterhin Anwendung.

Arnsberg, den 16.10.2008

Hans-Josef Vogel DiMA Nr. 11
24.10.2008

Dienstanweisungen
- Rechnungsprüfungsordnung
  der Stadt Arnsberg
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Anhang
zur Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Arnsberg (Auszug GO NW)

-Stand 1.10.1999-

§ 31 (5) GO NW (Ausschließungsgründe) lautet:

Angehörige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 des § 72, des § 91 Abs. 4 und des § 104 Abs. 3 sind

1. der Ehegatte,
2. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie sowie durch Annahme als Kind verbundene

Personen,
3. Geschwister,
4. Kinder der Geschwister,
5. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten,
6. Geschwister der Eltern.

Die unter den Nummern 1., 2. und 5. genannten Personen gelten nicht als Angehörige, wenn die
Ehe rechtswirksam geschieden oder aufgehoben ist.

§ 41 (1) GO NW (Zuständigkeit des Rates) lautet:

Der Rat der Gemeinde ist für alle Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung zuständig, soweit
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
Die Entscheidung über folgende Angelegenheiten kann der Rat nicht übertragen:

i) die Abnahme der Jahresrechnung und die Entlastung,

p) die Bestellung des Leiters und der Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes sowie die Erweiterung
der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes über die Pflichtaufgaben hinaus.

§ 57 (2) GO NW (Bildung von Ausschüssen) lautet:

In jeder Gemeinde müssen ein Hauptausschuß, ein Finanzausschuß und ein
Rechnungsprüfungsausschuß gebildet werden. Der Rat kann beschließen, daß die Aufgaben des
Finanzausschusses vom Hauptausschuß wahrgenommen werden.

§ 59 (3) GO NW (Rechnungsprüfungsausschuß) lautet:

Der Rechnungsprüfungsausschuß prüft die Jahresrechnung der Gemeinde. Er bedient sich hierbei
des Rechnungsprüfungsamtes, soweit ein solches besteht.

§ 73 (2) GO NW (Geschäftsverteilung und Dienstaufsicht) lautet:

Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter der Beamten, Angestellten und Arbeiter.
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§ 92 (2) GO NW (Übertragung von Kassengeschäften, Automation) lautet:

Werden die Kassengeschäfte und das Rechnungswesen ganz oder zum Teil automatisiert, so ist den
für die Prüfung zuständigen Stellen Gelegenheit zu geben, die Programme vor ihrer Anwendung zu
prüfen.

§ 94 (1) GO NW (Entlastung) lautet:

Der Rat beschließt über die vom Rechnungsprüfungsausschuß geprüfte Jahresrechnung bis
spätetens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres; zugleich entscheidet er über
die Entlastung des Bürgermeisters. Verweigert der Rat die Entlastung oder spricht er sie mit
Einschränkungen aus, so hat er dafür die Gründe anzugeben.

§ 101 GO NW (Rechnungsprüfung) lautet:

(1) Der Rechnungsprüfungsausschuß prüft die Rechnung mit allen Unterlagen daraufhin, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet

und belegt sind,
3. bei den Einnahmen und Ausgaben nach den geltenden Vorschriften verfahren ist,
4. die Vorschriften über Verwaltung und Nachweis des Vermögens und der Schulden

eingehalten sind.

In die Prüfung der Rechnung sind die Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge aus
delegierten Sozialhilfeaufgaben auch dann einzubeziehen, wenn die Zahlungsvorgänge
selbst durch den Träger der Sozialhilfe vorgenommen werden. 

(2) Ergibt die Prüfung der Rechnung Unstimmigkeiten, so hat der Bürgermeister die erforderliche
Aufklärung beizubringen.

(3) Das Ergebnis der Prüfung nach Abs.1 Satz 1 ist in einem Schlußbericht zusammenzufassen und
in einen allgemeinen und einen gesonderten Berichtsband zu gliedern. Die Einwohner oder
Abgabepflichtigen sind zur Einsichtnahme in den allgemeinen Berichtsband berechtigt.
Angelegenheiten, die der vertraulichen Behandlung bedürfen, sind in dem gesonderten
Berichtsband darzustellen. Welche Berichtsteile vertrauglich zu behandeln sind, entscheidet
der Rechnungsprüfungsausschuß. Personenbezogene Daten und Identifizierungsmerkmale,
die Rückschlüsse auf Personen zulassen, sind in dem zur Einsichtnahme bereitgehaltenen
Bericht unkenntlich zu machen.

(4) Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme nach Absatz 3 Satz 2 ist in geeigneter Weise öffentlich
hinzuweisen.

(5) Das Ergebnis der Prüfung nach Abs. 1 Satz 2 ist für den Träger der Sozialhilfe gesondert
darzustellen.

(6) In Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt besteht, bedient sich der
Rechnungsprüfungsausschuß zur Durchführung der Arbeiten nach den Absätzen 1 bis 3 des
Rechnungsprüfungsamts.

8



VV zu § 99 a.F. (jetzt § 101)
Stimmt in Gemeinden mit Rechnungsprüfungsämtern der Schlußbericht, der vom
Rechnungsprüfungsausschuß vorzulegen ist, nicht mit der Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes
überein, so ist die abweichende Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes dem Rat zur Kenntnis zu
bringen.

§ 102 GO NW (Rechnungsprüfungsamt) lautet:

Kreisfreie Städte, Große und Mittlere kreisangehörige Städte haben ein Rechnungsprüfungsamt
einzurichten. Die übrigen Gemeinden sollen es einrichten, wenn ein Bedürfnis hierfür besteht und
die Kosten in angemessenem Verhältnis zum Umfang der Verwaltung stehen.

§ 103 GO NW (Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes) lautet:

(1) Das Rechnungsprüfungsamt hat folgende Aufgaben:

1. die Prüfung der Rechnung (§101),

2. die laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung der
Jahresrechnung,

3. die dauernde Überwachung der Kassen der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie
die Vornahme der Kassenprüfungen, 

4. bei Automation im Bereich der Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ihrer
Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung (§ 92 Abs. 2),

5. die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 56 Abs. 3 des Haushaltsgrundsätzegesetzes und
gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung,

6. die Prüfung von Vergaben.

(2) Der Rat kann dem Rechnungsprüfungsamt weitere Aufgaben übertragen, insbesondere

1. die Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände,

2. die Prüfung jeder Anordnung vor ihrer Zuleitung an die Kasse,

3. die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit,

4. die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen,
wobei auf die Jahresabschlußprüfung nach § 106 mit abzustellen ist,

5. die Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied in
Gesellschaften und anderen Vereinigungen des privaten Rechts sowie die Kassen-, Buch-
und Betriebsprüfung, die sich die Gemeinde bei einer Beteiligung, bei der Hingabe eines
Darlehns oder sonst vorbehalten hat.

VV zu § 102 a.F. (jetzt § 103)
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1) Die Prüfung nach Abs. 1 Nr. 4 erstreckt sich auf alle ADV-Programme im Bereich der
Haushaltswirtschaft, nicht nur auf den Bereich der in § 79 Abs. 2 genannten Kassengeschäfte
und des Rechnungswesens.

2) Die Verpflichtung nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 besteht auch dann, wenn mehrere Gemeinden
dasselbe Programm verwenden. In diesen Fällen genügt es jedoch, wenn das Programm -
unabhängig, ob es in einer eigenen, einer gemeinsam mit anderen betriebenen oder in einer
fremden Anlage verwandt wird - vor seiner Anwendung von einem Rechnungsprüfungsamt
geprüft worden ist, dem die Prüfung von den beteiligten Gemeinden nach den Vorschriften
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) übertragen wurde. Ändert eine
Gemeinde ein bereits geprüftes Programm, so ist die Änderung vor Anwendung des
Programms vom Rechnungsprüfungsamt dieser Gemeinde zu prüfen.

§ 104 GO NW (Leiter und Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes) lautet:

(1) Das Rechnungsprüfungsamt ist dem Rat unmittelbar verantwortlich und in seiner sachlichen
Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt. Der Bürgermeister kann innerhalb seines Amtsbereichs
unter Mitteilung an den Finanzausschuß dem Rechnungsprüfungsamt Aufträge zur Prüfung
erteilen.

(2) Der Rat bestellt den Leiter und die Prüfer des Rechnungsprüfungsamts und beruft sie ab. Der
Leiter und die Prüfer können nicht Mitglieder des Rates sein und beruft sie ab. Der Leiter und
die Prüfer können nicht Mitglieder des Rates sein und dürfen eine andere Stellung in der
Gemeinde nur innehaben, wenn sie mit ihren Prüfaufgaben vereinbar ist.

(3) Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes muß Beamter sein. Er darf nicht Angehöriger des
Bürgermeisters, des Kämmerers oder des sonst für das Finanzwesen zuständigen Beamten
sowie des Kassenverwalters und dessen Stellvertreters sein.

(4) Der Leiter und die Prüfer des Rechnungsprüfungsamnts dürfen Zahlungen durch die
Gemeinde weder anordnen noch ausführen.

VV zu § 101 a.F. (jetzt § 104)
Das Rechnungsprüfungsamt ist unbeschadet seiner unmittelbaren Verantwortlichkeit gegeüber
dem Rat in der Beurteilung der Prüfungsvorgänge nur dem Gesetz unterworfen.

§ 105 GO NW (Überörtliche Prüfung) lautet:

(6) Der Bürgermeister legt den Prüfungsbericht dem Rechnungsprüfungsausschuß zur Beratung
vor. Der Rechnungsprüfungsausschuß unterrichtet den Rat über den wesentlichen Inhalt des
Prüfungsberichtes sowie über das Ergebnis seiner Beratungen.
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